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Veranstaltungen 

Revidiertes Erbrecht 2023 

Infoveranstaltung am Mittwoch, 25. 
Januar 2023 von 17.00 bis 18.30 
Uhr im Bürgersaal des Rathauses.  
 
Per 1. Januar 2023 trat das revidierte 
Erbrecht in Kraft. Was heisst das für 
Sie? Sind bestehende Eheverträge, 
Erbverträge oder Testamente 
anzupassen? Was passiert mit Ihrem 
Haus oder Ihrer Wohnung? Was 
zählt bei der Berechnung von 
Ergänzungsleistungen zum 
Vermögen? 
 
Zwei Fachpersonen referieren und 
beantworten diese und weitere 
Fragen. 
 
Kostenloser Anlass. Keine 
Anmeldung nötig.   
 
 

 
 

Leben mit Demenz für 

Betroffene und Angehörige 

Themenreihe «Alter gestalten» für 
ein zufriedenes Älterwerden in 
Frauenfeld. 
  

Wann: Samstag, 11. Februar 2023 
von 9.30 bis 11.30 Uhr 
 
Wo: Im Gemeinschaftsraum der 
Genossenschaft Alterssiedlung 
Frauenfeld, Festhüttenstrasse 4, 
8500 Frauenfeld 
 
Für wen: Alle Interessierten; 
insbesondere für Menschen mit 
Demenz und Angehörige 
 
Referat von Claudia Brüllhardt, 
Vorstandsmitglied der Alzheimer 
Thurgau 
 
Kostenloser Anlass. Keine 
Anmeldung nötig.  

 

Veranstaltungen 

Zusammenleben in der 

Nachbarschaft und im 

Quartier 

Themenreihe  «Alter gestalten» für 
ein zufriedenes Älterwerden in 
Frauenfeld. 
 
Wann: Samstag, 11. März 2023 
von 9.30 bis 11.30 Uhr 
 
Wo: Im Gemeinschaftsraum der 
Genossenschaft Alterssiedlung 
Frauenfeld, Festhüttenstrasse 4, 
8500 Frauenfeld 
 
Für wen: Für alle, die sich für ein 
friedliches und gegenseitig 
unterstützendes Zusammenleben in 
der Nachbarschaft und im Quartier 
interessieren. 
 
Moderation: Sabina Ruff, Sozialraum 
und Quartierentwicklung der Stadt 
Frauenfeld 
 
Kostenloser Anlass. Keine 
Anmeldung nötig.  

 
 

Sonstiges 

Wohnnebenkosten bei 

Personen mit Ergänzungs-

leistungen 

Infolge der steigenden Nebenkosten 
wird von der Abteilung 
Krankenkasse und AHV der Stadt 
Frauenfeld eine Anpassung des 
Mietzinses im Rahmen der 
Nebenkosten-Akontozahlungen 
empfohlen.  
 
Die Änderung kann der AHV-
Zweigstelle eingereicht werden. 
Sollte bei der Ergänzungsleistungs-
berechnung noch nicht das gültige 
Mietzinsmaximum zur Anrechnung 
gelangen, erfolgt ab Meldemonat 
eine Neuberechnung der 
Ergänzungsleistungen.  
 
Nach den bundesrechtlichen 
Bestimmungen dürfen keine 
Nebenkostenschluss-abrechnungen 
berücksichtigt werden.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

Doris Wiesli 

Fachstelle Alters- und 
Generationenfragen Rathausplatz 
1, 8501 Frauenfeld 
Tel. +41 52 724 53 00 
www.altersfreundliches-frauenfeld.ch 
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